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Einleitung 

Das Prozeßrecht der Gegenwart ist maßgeblich beeinflußt worden 
durch die mit den Arbeiten Windscheids einsetzende Entwicklung, mate-
rielles und prozessuales Recht zu scheiden. Ursprünglich verstand man 
die Klagbarkeit und Erzwingbarkeit des sachlichen Rechts als Ausfluß 
oder Eigenschaft des materiellen Rechts selbst. Das Prozeßrecht galt 
als Teil des materiellen Rechts. Beginnend in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts gewann allmählich die heute allein anerkannte Auf-
fassung die Oberhand, daß es ausschließlich Aufgabe des vom materiel-
len Recht zu trennenden und dem öffentlichen Recht zuzurechnenden 
Prozeßrechts sei, die Bedingungen zu normieren, unter denen das Ge-
richt angerufen und ein Urteil begehrt werden kann. 

Mit der Trennung des materiellen vom Prozeßrecht wurde die Pro-
zeßrechtsdogmatik vor die Aufgabe gestellt, materielles und Verfah-
rensrecht aufeinander abzustimmen. Von dem außerprozessualen Streit 
über Rechte und Pflichten, welcher zwischen den Rechtsgenossen unter-
einander oder zwischen dem Bürger und dem Staat bestand, mußte ein 
Band zum Prozeß geknüpft werden, in dem über diesen Streit entschie-
den werden sollte. Diese Mittlerfunktion kam dem Klagerecht zu. 

Der Ansatz, über das Klagerecht die Brücke vom materiellen zum 
Prozeßrecht zu schlagen, sollte sich als besonders problematisch erwei-
sen, wenn es galt, das Wesen der Feststellungsklage zu erfassen, wurde 
doch dem Klagerecht von Savigny in einer Zeit Anerkennung ver-
schafft, in der von einer allgemeinen Feststellungsklage, wie sie erst-
mals § 33 des Kurhessischen Gesetzes vom 28.10.1863 und § 224 des 
Preußischen Entwurfs einer Zivilprozeßordnung von 1864 vorsahen, 
noch nicht die Rede sein konnte. Savigny ging zwar von dem materiellen 
subjektiven Recht des Individuums aus, knüpfte aber für die Rechts-
durchsetzung weiterhin an die römisch-rechtliche actio an. Die actio 
war für ihn die durch die Verletzung des materiellen subjektiven Rechts 
entstandene Befugnis des Verletzten, gegen den Schädiger auf Besei-
tigung der Verletzung zu klagen l . Mit dem Verständnis des Klagerechts, 
wonach dieses erst durch die erfolgte tatsächliche Rechtsverletzung ent-
stand, war die Feststellungsklage schwer vereinbar, die nicht Reaktion 
auf eine begangene tatsächliche Rechtsverletzung ist. Kennzeichnend 

1 Savigny, System Bd. V., S. 4 ff. 
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für die Unsicherheit war, daß z. B. Windscheid die Feststellungsklage 
nicht zu den Klagen im eigentlichen Sinne rechnete, weil sie nicht aus 
einer Rechtsverletzung resultierte!. Modifikationen des Klagerechts, wie 
es Savigny geprägt hatte, waren deshalb mit dem Aufkommen der 
allgemeinen Feststellungsklage unvermeidbar. 

Den Feststellungsanspruch, d. h. Anspruch auf Rechtsschutz in der 
Form des Feststellungsurteils, verstand man teilweise als einen aus 
dem materiellen Rechtsverhältnis erwachsenden materiellen Anerken-
nungsanspruch, durch dessen Verletzung das Recht auf Feststellungs-
klage begründet werden sollte. In enger Verwandtschaft dazu befand 
sich die Vorstellung, der Feststellungsanspruch sei ein sachlichrecht-
licher Anspruch auf Sicherung zukünftigen Rechtsgenusses gegen Be-
streiten. Diesen vom materiellen Recht entwickelten Auffassungen 
stand die Ansicht gegenüber, nach der die Feststellungsklage ein rein 
prozessuales Institut sein sollte:!. So wertete Wach den Feststellungs-
anspruch als Unterfall des öffentlichrechtlichen gegen den Staat ge-
richteten Rechtsschutzanspruchs, der das Recht des Klägers auf ihm 
günstige Entscheidung zum Inhalt habe4• Der Rechtsschutzanspruch ent-
stand in dieser Sicht auf Grund der das Feststellungsinteresse begrün-
denden Tatsachen6• 

Bewertet man die um die Jahrhundertwende entwickelten Deutungs-
versuche des Feststellungsanspruchs nach dem bleibenden Wert für die 
Erfassung des der Feststellungsklage eröffneten Rechtsschutzbereichs, 
so gebührt den Vertretern der prozessualen Theorien der Verdienst, 
erkannt zu haben, daß mit der Feststellungsklage nicht ein materieller 
Leistungsanspruch geltend gemacht wird. Mit der Einordnung der Fest-
stellungsklage unter die rein prozessualen Institute waren aber nicht 
unbedingt Fortschritte auf dem Weg zur Lösung der Frage verbunden, 
welchen Inhalt der Streit zwischen den verschiedenen Rechtssubjekten 
haben muß, damit eine Feststellungsklage erhoben werden kann. Da die 
Parteien über materielle Rechte und Pflichten streiten und die Fest-
stellungsklage dazu dient, materiell-rechtlichen Beziehungen durch das 
Urteil Anerkennung zu verschaffen, können die Voraussetzungen für 
die Erhebung der Klage sowie ihr Gegenstand nicht ohne den Blick 
auf die jeweilige materielle Rechtslage bestimmt werden, über welche 
die Parteien streiten. Zur näheren Bestimmung des "außerprozessualen 
Tatbestandes", aus dem nach Wach der Feststellungsanspruch erwachsen 

2 Windscheid, Pandekten Bd. I., S.122, Fn.7. 
3 Vgl. zu den verschiedenen Theorien die übersicht bei Langheineken, 

Urteils anspruch, S.127 ff.; Kadel, Feststellungsklage, S. 47 ff. 
4 Wach, Feststellungsanspruch, S.24, S.27. 
5 Wach, Feststellungsanspruch, S.14, S.32; ders., ZZP Bd.32, S.29. 



Einleitung 13 

soll, hat die Lehre vom Rechtsschutzanspruch nichts beigetragen. Seine 
Thesen zu den Fragen, was ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis 
sei und wann ein Feststellungsinteresse vorliege, entwickelte Wach 
nicht aus seiner Lehre vom Rechtsschutz- bzw. Feststellungsanspruch. 

Mit der zutreffenden Erkenntnis, daß die Feststellungsklage ein pro-
zessuales Institut sei, war vielmehr die Gefahr einer überbetonung der 
prozessualen Aspekte und der Vernachlässigung des funktionalen Be-
zugs zwischen der materiellen, unter den Parteien streitigen Rechtslage 
und der Rechtsschutzordnung verbunden. Diese Gefahr zeigt sich z. B. 
in der Kritik Wachs an der Lehre vom Anerkennungsanspruch, die in 
mancher Hinsicht einen richtigen Kern hatte. Löst man sich von der 
Vorstellung, daß die Feststellungsklage eine Klage auf Abgabe einer 
Willenserklärung - der Anerkennung durch den Gegner - sei, bleibt 
doch immerhin die nicht so fern liegende Annahme, daß im Feststel-
lungsurteil der Bestand eines Rechtsverhältnisses anerkannt bzw. nicht 
anerkannt werde6• 

Mit der obligatio ad agnoscendum ist ferner die Richtung gewiesen 
auf eine materiellrechtliche Beziehung zwischen den Parteien. Eine 
solche Berücksichtigung des materiellen Verhältnisses zwischen den 
Parteien ist notwendig, weil jeder Prozeß an einen außerprozessualen 
Sachverhalt anknüpft. Der Kläger begehrt das Urteil, weil er die Be-
ziehung zwischen ihm und dem Beklagten für gestört hält und er die 
Verantwortung für die Störung dem Beklagten anlastet. Das Urteil 
gegen den Beklagten kann nur dadurch gerechtfertigt werden, daß 
dessen real verwirklichtes oder geplantes Verhalten mit dem materiel-
len Recht nicht vereinbar ist. Der Kläger kann ein solches Urteil durch 
die Klage nur veranlassen, wenn er durch das Verhalten des Beklagten 
in rechtlich relevanter Weise betroffen wird. Verbinden Kläger und 
Beklagten keine materiellrechtlichen Pflichten, liegt also keine Gebun-
denheit des Beklagten gegenüber dem Kläger vor, kann dessen ge-
plantes oder verwirklichtes Verhalten nie Rechtsgrund für eine Klage 
sein. Es ist deshalb zutreffend, wenn Wach ausführt, die Verneinung 
einer Obligation seitens eines beliebigen Dritten sei völlig bedeutungs-
los; nur der könne die Obligation in einer den Rechtsschutz motivieren-
den Weise angreifen, der in ihr stehe, oder sie sich selbst anmaße, also 
leugne, verpflichtet zu sein, oder behaupte, berechtigt zu sein7• 

6 Diese Verbindung hatte Bähr, Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund, 
S. 279 ff., auch mit der Frage im Auge, ob die verweigerte Anerkennung 
eines Rechtsverhältnisses einen Grund abgebe, auf dessen Feststellung zu 
klagen. 

7 Wach, Feststellungsanspruch,. S. 54. 
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